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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Die im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG) (11.3359),
die eine nichtdiskriminierende E-Government-Lösung für Landwirte forderte, wurde
vom Ständerat im Berichtjahr abgelehnt. Graf-Litscher wollte eine Open-Source-
Plattform einführen, um Ungleichbehandlung aufgrund von Browserinkompatibilitäten
zu verhindern: Je nachdem, welcher Internetbrowser verwendet wird, funktioniert die
verwendete Software ev. nicht. Das bundesrätliche Argument, dass dies
unverhältnismässig teuer sei, verfing im Berichtjahr in der kleinen Kammer. Die Motion
Weibel (glp, ZH) (11.3379), welche auf eine Nutzung und Förderung von Open-Source-
Software in der Bundesverwaltung zielte, wurde abgeschrieben und eine weitere Motion
Graf-Litscher (11.4122), die unter Einsatz von Open-Source-Software die Einführung
eines Geschäftsprozessmanagements gefordert hätte, wurde zurückgezogen. Eine
Motion Glättli (gp, ZH) (13.3628), welche eine digitale Nachhaltigkeit bei der Einführung
von Software-Lösungen für die Geschäftsverwaltung fordert, d.h. vollständigen Zugang
der Bundesverwaltung zum Quellcode einer Software sowie den Besitz der
Urheberrechte über dieselbe, wurde im Berichtjahr im Plenum noch nicht behandelt. 1

MOTION
DATUM: 13.03.2013
MARC BÜHLMANN

Diskussionslos überwies der Nationalrat in der Frühlingssession 2015 ein Postulat von
Balthasar Glättli (gp, ZH). Der Zürcher Grüne fordert die Prüfung einer allfälligen
Revision des Finanzhaushaltgesetzes, in welchem neu die Erlaubnis der Freigabe von
Quellcodes durch den Bund explizit gemacht werden soll. Konkret will Glättli, dass vom
Bund selber entwickelte und ergo von den Steuerzahlerinnen und -zahlern finanzierte
Software der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Nicht nur andere
Verwaltungsstellen, sondern auch die Allgemeinheit könnte so von dieser Open Source
Software profitieren. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates, lehnte
aber gleichzeitig eine Motion (14.4199) von Thomas Weibel (glp, ZH) ab, mit welcher die
Freigabe von Quellcodes gesetzlich geregelt werden soll. Die Regierung verwies in ihrer
Antwort zur Motion auf das Postulat Glättli und führte aus, dass man zuerst prüfen
wolle, unter welchen Umständen welche Quellcodes veröffentlicht werden können. In
der Folge zog der Motionär seinen Vorstoss zurück. Die Abklärung des
Handlungsbedarfs war schon in einem 2014 überwiesenen Postulat von Edith Graf-
Litscher (sp, TG) gefordert worden. 2

POSTULAT
DATUM: 20.03.2015
MARC BÜHLMANN

Wohl auch, weil der Bundesrat die Annahme des Postulats Weibel empfahl, wurde es in
der Herbstsession von der grossen Kammer stillschweigend überwiesen. Thomas Weibel
(glp,  ZH) möchte mit seinem Vorstoss vom Bundesrat in einem Bericht aufgezeigt
haben, welche Abhängigkeiten von IT-Anbietern bestehen und wie hoch das damit
verbundene Risiko bei IT-Beschaffungen ist. Weibel nahm Bezug auf seine eigene
Interpellation (Ip. 15.3943), die gezeigt habe, dass viele Informatikaufträge des Bundes
ohne öffentliche Ausschreibung vergeben würden. Es sei aufzuzeigen, inwiefern
Ausschreibungen, die Lizenzen von einem Hersteller fordern, Abhängigkeiten schaffen
oder aber den Wettbewerb auf bestimmte Produkte einschränken. 3

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
MARC BÜHLMANN

Anfang Mai lag der Bericht zum Postulat Weibel (glp, ZH) vor, das vom Bundesrat eine
Einschätzung des Risikos bei IT-Beschaffungen verlangt hatte. Die zentrale Frage nach
der Höhe der Mehr- oder Minderkosten bei IT-Beschaffungen der Bundesverwaltung
aufgrund einer Abhängigkeit von IT-Anbietern konnte der Bundesrat allerdings nicht
beantworten. Ein Preisvergleich zwischen den marktmächtigen, vom Bund gewählten
Leistungserbringenden und den übrigen Anbietern sei aufgrund mangelnden
Wettbewerbs nicht möglich. Als Hilfsgrösse könne die Beschaffungsstatistik
herangezogen werde, die zeige, dass 2017 rund 10 Prozent aller Beschaffungen des
Bundes auf IT- und Telekommunikationsmittel entfielen. Die umsatzstärksten Firmen,
mit denen der Bund Verträge abgeschlossen habe, seien Acceleris, Atos, Business IT,
Elca, Global IT, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, RUAG, SAP, SoftwareONE, SPIE ICS
und Swisscom, wobei Umsatzstärke nicht zwingend Abhängigkeit impliziere. Allerdings

BERICHT
DATUM: 01.05.2019
MARC BÜHLMANN
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seien der Bund wie auch Privatunternehmen in einzelnen Bereichen sehr wohl von IT-
Unternehmen mit Monopolstellung abhängig. Diese Abhängigkeit könne nicht beziffert
werden. Es sei aber zu berücksichtigen, dass die Zusammenarbeit mit marktmächtigen
Unternehmen durchaus auch Vorteile haben könne, etwa wenn ein Produkt bereits
praxiserprobt sei und aufgrund seiner Verbreitung über die gesamte Lebensdauer
günstiger sei als eine individuell entwickelte Lösung. Der Bericht schliesst mit
Handlungsempfehlungen: Bevor eine Beschaffung getätigt werde, müsse eruiert
werden, ob eine Ausschreibung nötig sei oder ob der Bedarf bundesintern abgedeckt
werden könne. Dies verlange eine bundesweite, transparente Übersicht aller
Beschaffungen sowie IT-Expertise beim Bund selber. Um das Klumpenrisiko zu senken,
sei es zudem ratsam, mehrere Anbieter zu engagieren (z.B. für Wartung, Support,
Erstellung von Hardware und Software). 4

1) AB SR, 2013, S. 170 f.; AB NR, 2013, S. 1252
2) AB NR, 2016, S. 571
3) AB NR, 2016, S. 1804; Ip. 15.3943; Po. 16.3515
4) Bericht BR vom 1.5.19

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 2


